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Verein Aargauer Instrumental- und Schulmusiklehrkräfte, Musik und Bewegung.

Positionspapier Musik und Bewegung im Kt. Aargau

Der ais fordert, dass er bei der Gestaltung des Faches Musik und Bewegung (vormals Musikgrundschule) zugezogen wird.

Die Position des ais basiert auf folgenden Grundsätzen:

▪
Musik und Bewegung wird 4 Jahre lang unterrichtet, 2 Jahre Kindergarten sowie 1. und 2. Primarklasse.

▪
Der Fachunterricht Musik und Bewegung erfolgt im Halbklassenunterricht.

▪
Die Integration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen ist bei der Gruppengrösse zu berücksichtigen.

▪
Alle SchülerInnen in der Unterstufe haben 3 Lektionen Musik pro Woche, wovon 1 – 2 Lektionen pro Woche Musik und Bewegung ist

Qualifikation

▪
Das Fach Musik und Bewegung muss durch eine qualifiziert ausgebildete Fachlehrperson erteilt werden.

▪
Neu wird nur noch der Bachelor of Arts in Musik und Bewegung einer Musikhochschule anerkannt.

▪
Lehrpersonen für Musikgrundschule mit bisher anerkannten Ausbildungen behalten ihre Lehrberechtigung.

▪ 
Der Kanton hat für die Ausbildung von genügend Fachlehrkräften zu sorgen und beteiligt sich an den Kosten für allfällige Nachqualifizierungen.

▪
Die fachliche Ausrichtung für das Fach Musik und Bewegung orientiert sich am Ausbildungskonzept der Musikakademie Basel.

▪
Falls ein klassenübergreifender Unterricht stattfindet, ist der Kanton für die Nachqualifizierung der Fachlehrpersonen zuständig.

Infrastruktur

▪
Der Raum für Musik und Bewegung gehört in den Schulhauskomplex. Die Finanzierung notwendiger Anpassungen muss gesichert sein

▪
Eine angemessene Infrastruktur (Raum, Musikinstrumentarium, Material) muss gewährleistet sein


▪
Für einen klassenübergreifenden Unterricht müssen mehrere Zimmer für Gruppenarbeiten zur Verfügung stehen

Eine fachliche Uebereinstimmung und Qualitätskontrolle im Bereich 

Musik und Bewegung im Sinne von HarmoS in allen 4 Kantonen des Bildungsraums Nordwestschweiz BS, BL, AG und SO ist anzustreben.
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